
 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

10/SVV/0133 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Offenlegung der Geschäftsführergehälter 

Erstellungsdatum 09.02.2010 

Eingang 902: 16.02.2010 

Einreicher: Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CDU/ANW 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

03.03.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Geschäftsführergehälter (inklusive leistungsabhängiger 
Anteile und geldwerter Vorteile) aller kommunalen Unternehmen offen zu legen. 
 
 
 
 
N. Naber M. Engel-Fürstberger   M. Schröder 
Vorsitzender Fraktion  Vorsitzende Fraktion FDP  Vorsitzender Fraktion CDU/ANW 
Bündnis 90/Die Grünen 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
 
Zum Einen hat die Landeshauptstadt Potsdam als geeignetes Handlungsinstrument zur Umsetzung 
guter Unternehmensführung und –kontrolle öffentlicher Unternehmen „Leitlinien guter 
Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – für Beteiligungen an privatrechtlichen 
Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam“ (Kodex ) aufgestellt. Zum Anderen ist im Rahmen des 
Transparency-Beitritts Potsdams auch in Bereichen kommunaler Gesellschaften Transparenz 
gefordert. Bei börsennotierten Aktiengesellschaften ist die Veröffentlichung der Vorstandsbezüge 
eingeführt worden. Da städtische Gesellschaften Teil der kommunalen Finanzen darstellen, sind die 
Geschäftsführergehälter in den Jahresberichten der Gesellschaften zu veröffentlichen. 
 
 
 
 


